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RS OGH 1937/11/23 3Ob842/37
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1937

Norm

ABGB §1435

Rechtssatz

Der im Wiederaufnahmeverfahren siegreiche Kläger kann den Rückersatz der von ihm auf Grund des früheren Urteiles

dem Gegner bezahlten Prozeßkosten nicht vor der Kostenentscheidung im wiederaufgenommenen Rechtsstreit

verlangen.
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